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Dritte Durchführungsbestimmung* 
zur Verordnung über die Ausgabe neuer Banknoten 

und die Außerkraftsetzung bisher gültiger Bank
noten der Deutschen Notenbank.

Vom 19. Oktober 1957

In Ergänzung der Zweiten Durchführungsbestimmung 
vom 16. Oktober 1957 zur Verordnung über die Aus
gabe neuer Banknoten und die Außerkraftsetzung bis
her gültiger Banknoten der Deutschen Notenbank 
(GBl. I S. 611) wird folgendes bestimmt:

§ 1

Die in der Zweiten Durchführungsbestimmung zur 
Verordnung genannten Auszahlstellen sind nur für die 
Auszahlung gutgeschriebener Beträge zuständig, die 
am 13. Oktober 1957 bei den Umtauschkassen der Deut
schen Notenbank eingezahlt und gutgeschrieben wur
den. Auszahlungen auf Grund von Quittungen, die nach 
dem 13. Oktober 1957 ausgestellt wurden, werden durch 
die Spezialauszahlstellen bei den Leitern der Kreis
filialen der Deutschen Notenbank vorgenommen.

§ 2 '

Umtauschberechtigte Bürger der Deutschen Demokra
tischen Republik oder des demokratischen Sektors von 
Groß-Berlin, die am 13. Oktober 1957 an ihrem Auf
enthaltsort bei einer Umtauschkasse der Deutschen 
Notenbank eine Protokollerklärung über die in der 
Wohnung befindlichen alten Banknoten abgegeben 
haben, müssen die Einzahlung bei der Spezialauszahl
stelle bis zum 26. Oktober 1957 vornehmen.

§ 3

Umtauschberechtigte Bürger der Deutschen Demokra
tischen Republik und des demokratischen Sektors von 
Groß-Berlin, die ihren besuchsweisen Aufenthalt in der 
Deutschen Bundesrepublik oder im Ausland vor dem 
13. Oktober 1957 begonnen haben, müssen die Protokoll
erklärung beim Grenzübertritt und die Einzahlung bei 
der Spezialauszahlstelle bis zum 26. Oktober 1957 
tätigen.

§ 4

Zuständig ist die Spezialumtauschstelle, in deren Be
reich sich der Wohnsitz des Umtauschberechtigten be
findet.

\
§ 5

Die bei den Umtauschkassen der Deutschen Notenbank 
und den Wechselkassen der Deutschen Notenbank ab
gegebenen Protokollerklärungen sind der für den Wohn
sitz des Umtauschberechtigten zuständigen Spezialaus
zahlstelle zuzuleiten.

§ 6

Nach dem 26. Oktober 1957 werden Einzahlungen auf 
Grund von Protokollerklärungen bei Umtauschkassen 
bzw. Wechselkassen der Deutschen Notenbank durch 
die Spezialauszahlstellen nicht mehr entgegengenom-> 
men.

§ 7

Diese Durchführungsbestimmung tritt am 20. Oktober 
1957 in Kraft.

Berlin, den 19. Oktober 1957

• 2. DB (GBl. I S. 611)

Der Minister der Finanzen
R u m p f


